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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung  

  

Herrn Vasile, Cornel, geb. am 06.08.1977 zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Herbertstraße 77, ist 

ein Bescheid vom 18.09.2023, Aktenzeichen 05060.5.0689449, zuzustellen.  

  

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 

zugestellt.  

  

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem 

Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 

Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind.  

  

Anschrift  

Stadt Gronau   

Der Bürgermeister  

Jobcenter  

Neustraße 31  

48599 Gronau  

  

  

Rechtsgrundlage:  

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 

LZG NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 

öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. Sofern der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung 

Rechtsnachteile zur Folge haben.  

  

48599 Gronau, 08.11.2023 

  

  

gez. Rainer Doetkotte  

Bürgermeister  
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung  

  

Frau Babak, Hanna, geb. am 02.06.1989 zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Gildehauser Straße 

26, ist ein Bescheid vom 10.10.2023, Aktenzeichen 05060.5.0673306, zuzustellen.  

  

Der Aufenthalt der Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 

zugestellt.  

  

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von der Betroffenen 

in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 

zwei Wochen vergangen sind.  

  

Anschrift  

Stadt Gronau   

Der Bürgermeister  

Jobcenter  

Neustraße 31  

48599 Gronau  

  

  

Rechtsgrundlage:  

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 

LZG NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 

öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. Sofern der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung 

Rechtsnachteile zur Folge haben.  

  

48599 Gronau, 08.11.2023 

  

  

gez. Rainer Doetkotte  

Bürgermeister  
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Frau Bryljov, Elena, geb. am 13.02.1980 zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Spinnereistraße 21., ist ein 
Bescheid vom 18.09.2023, Aktenzeichen 05057.5.0684578, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt der Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von der Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 08.11.2023 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
 
Herrn Veselin HRISTOV, geb. am 17.11.1971 zuletzt wohnhaft in Smyadovo/Bulgarien, ist ein Bescheid 

vom 08.11.2023 (Erstanschreiben UVG), Aktenzeichen Lafin 5104.UVG zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 08.11.2023 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
 
 

 

 

 



 

Amtsblatt für die Stadt Gronau (Westf.)           Jahrgang 10, Nr. 21/2023, vom 24.11.2023                S. 6 

 
Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Slobodan Dobrecević geb. am 16.09.1987 zuletzt wohnhaft Neustr. 15, 48599 Gronau, ist ein 

Bescheid vom 06.10.2023 (Erstanschreiben UVG), Aktenzeichen 355.1.25 / UVG Dominik Dobrecevic/ 
Podkoljnjak, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 08.11.2023 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung  

  

Herrn Shovheniuk, Roman, geb. am 19.03.1974 zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Jöbkesweg 5, 

ist ein Bescheid vom 29.09.2023, Aktenzeichen 05060.5.0673900, zuzustellen.  

  

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 

zugestellt.  

  

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem 

Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 

Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind.  

  

Anschrift  

Stadt Gronau   

Der Bürgermeister  

Jobcenter  

Neustraße 31  

48599 Gronau  

  

  

Rechtsgrundlage:  

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 

LZG NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 

öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. Sofern der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung 

Rechtsnachteile zur Folge haben.  

  

48599 Gronau, 08.11.2023 

  

  

gez. Rainer Doetkotte  

Bürgermeister  
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung  

  

Frau Sobol, Olga, geb. am 27.02.1962 zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Bentheimer Str. 48, ist 

ein Bescheid vom 10.10.2023, Aktenzeichen 05060.5.0675010, zuzustellen.  

  

Der Aufenthalt der Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 

zugestellt.  

  

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von der Betroffenen 

in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 

zwei Wochen vergangen sind.  

  

Anschrift  

Stadt Gronau   

Der Bürgermeister  

Jobcenter  

Neustraße 31  

48599 Gronau  

  

  

Rechtsgrundlage:  

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 

LZG NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 

öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. Sofern der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung 

Rechtsnachteile zur Folge haben.  

  

48599 Gronau, 08.11.2023 

  

  

gez. Rainer Doetkotte  

Bürgermeister  
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
 
Herrn Valentin Iliev, geb. am 06.02.1995 zuletzt wohnhaft in Belgien (mehr ist nicht bekannt), ist ein 
Bescheid vom 08.11.2023 (Erstanschreiben UVG), Aktenzeichen Lafin 5104.UVG zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 21.11.2023 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Peter Bekkema geb. am 20.02.1980 zuletzt wohnhaft Rj. Doumastraat 17, 9251 CS Bergum, 
Niederlande, ist ein Bescheid vom 15.11.2023 (Erstanschreiben UVG), Aktenzeichen 355.1.25 / UVG 
Kinder Bekkema, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 21.11.2023 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
 
 

 

 


